
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/2/21 2005/07/0105
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.02.2008

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 2002 §79 Abs1;

AWG 2002;

VwRallg;

Rechtssatz

"Gewerbsmäßig im Bereich der Abfallwirtschaft tätig" iSd § 79 Abs 1 letzter Halbsatz AWG 2002 ist nicht jeder, der

gewerbsmäßig eine unter das AWG 2002 fallende Tätigkeit ausübt, wohl aber gewerbsmäßig tätige Abfallsammler und

Abfallbehandler (Hinweis E 21. Juni 2007, 2006/07/0127).

Schlagworte

Auslegung unbestimmter Begriffe VwRallg3/4
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